
^       Clubhaus Benutzungs- und Gebührenordnung 
         (gültig ab 01.03.2008) 

 
Die an den Verein anlässlich der Vermietung des VfB-Clubhauses "Im Birkenhain" zu 
zahlenden Gebühren/Unkostenbeiträge werden wie folgt festgelegt: 
 
Kaution           � 200,00 

 

Benutzungsgebühr pro Tag        � 100,00 

(Auf- und Abbautag wird nicht berechnet) 

 

Für die Einweisung und Aufräumarbeiten durch 

einen VfB-Beauftragten werden zusätzlich     �  25,00  

berechnet. 

 

Vereinseigene Getränke (alkoholfreie und Bier)  

werden vom Verein mit dem 1,5-fachen des 

Einkaufpreises berechnet. Spirituosen und Sekt 

sind vom Mieter selbst mitzubringen. 

 

Falls Wein vom Mieter selbst gestellt wird, wird 

pauschal ein "Stopper-Geld" von                                 �  25,00  

erhoben.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestätigung: 
Verantwortlich für die Einhaltung der vorstehenden Ordnung ist der Mieter bzw. Unterzeichner. 
 
Schlüssel für Clubhaus-Eingangstür erhalten: ___________ 
Rückgabe der Schlüssel am: ____________ 
 
Datum: ................................................................................... 
 
Unterschrift: ........................................................................... 
 
Sonstiges:................................................................................  

Benutzungsordnung: 
 Vermietung erfolgt grundsätzlich nur an Mitglieder und Hochstadter        

Vereine/Gruppierungen/Firmen. 
 Einzelheiten sind mit der Vorstandschaft abzusprechen. 
 Der Mieter muss mindestens 2 (zwei) Jahre Mitglied sein und seine 

Jahresbeiträge entrichtet haben. 
 Geschirr darf nicht außerhalb des Clubhauses mitgenommen werden. 
 Die Einrichtung ist pfleglich zu behandeln. 
 Reinigung (Boden: nass) und Rückgabe der Schlüssel  

muss nach Absprache mit dem VfB-Beauftragten erfolgen 
 Die Benutzung des Clubhauses geschieht auf eigene Gefahr. 
 Der Verein übernimmt keinerlei Haftung. Eltern haften für Ihre Kinder. 
 Schäden an Einrichtungsgegenständen und Geschirr usw. sind zu ersetzen. 


